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Man muss da 2 verschiedene Fälle unterscheiden:

Die bloße Aufnahme eines Bildes und der damit verbundene Eingriff in das Persönlichkeitsrecht
des Jugendlichen kann bei 16-jährigen bereits mit deren Einwilligung erfolgen. Für eine
Veröffentlichung des Bildes ist aber bei unter 18-jährigen zusätzlich die Einwilligung der
Erziehungsberechtigten notwendig.
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